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Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsplan, schriftlicher Ausbildungs-
nachweis 

 
Am 1. August 2006 ist die neue Ausbildungsverordnung zum/zur Medizinischen Fachangestellten vom 26. 
April 2006 in Kraft getreten. Das Berufsbild wurde modernisiert und den Belangen der heutigen Arztpraxis 
und anderen medizinischen Einrichtungen angepasst. 
 
 
Duales Ausbildungssystem 
 
Die Ausbildung zum/zur Medizinischen Fachangestellten wird im dualen System durchgeführt, d. h. Aus-
bildungsstätte und Berufsschule wirken bei der Durchführung der Berufsausbildung zusammen. Die beiden 
Lernorte haben dafür gesonderte Grundlagen, die inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt sind. 
Die Ausbildungsstätte muss die notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (beruf-
liche Handlungsfähigkeit) auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans vermitteln und die Berufsschu-
le vermittelt überwiegend theoretisches Wissen auf der Grundlage des Rahmenlehrplans. Die Inhalte für 
die Zwischen- und Abschlussprüfung werden an beiden Lernorten vermittelt. Es sind die im Ausbildungs-
rahmenplan „aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der im Berufsschulunterricht zu 
vermittelnde Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist“. 
 
 
Ausbildungsrahmenplan 
 
Der Ausbildungsrahmenplan hat eine sachliche und eine zeitliche Gliederung. Er ist für jede Ausbildungs-
stätte verbindlich. Alle Inhalte müssen vermittelt werden. Es ist nicht zulässig, die Ausbildungsinhalte auf 
das Fachgebiet des Ausbildenden einzuschränken. In diesem Fall müsste der Auszubildenden Gelegen-
heit gegeben werden, in einer allgemeinmedizinischen oder internistischen Praxis zu hospitieren. Gemäß 
§ 27 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz gilt eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten nicht in vollem Umfang vermittelt werden können, nur dann als geeignet, wenn 
dieser Mangel durch Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte behoben wird. Durch die 
Überbetriebliche Ausbildung in der Carl-Oelemann-Schule, die deshalb Bestandteil der betrieblichen 
Ausbildung ist, werden die Ausbildenden in Hessen bei der Erfüllung ihrer Ausbilderpflichten unterstützt. In 
insgesamt drei Lehrgängen werden diejenigen Ausbildungsinhalte ergänzt bzw. vertieft, die in einigen 
Ausbildungsstätten nur schwer zu vermitteln sind. 
 
 
Zeitvorgaben 
 
Die zeitliche Gliederung des Ausbildungsrahmenplans für die Berufsausbildung zum/zur Medizinischen 
Fachangestellten erfolgt auf der Grundlage der Zeitrahmenmethode. Die zu vermittelnden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu den einzelnen Ausbildungsberufsbildpositionen sind in zwei Ausbil-
dungs(zeit)blöcke unterteilt. Der erste Block umfasst den Ausbildungszeitraum „Vor der Zwischenprüfung“ 
(1. bis 18. Ausbildungsmonat), der zweite den „Nach der Zwischenprüfung“ (19. bis 36. Ausbildungsmo-
nat). Aus der zeitlichen Gliederung ist zu ersehen, in welchem der beiden Ausbildungsblöcke die einzel-
nen Inhaltsabschnitte schwerpunktmäßig zu vermitteln sind. Dabei wird für die Vermittlung der Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten ein variabler Zeitraum angegeben (z. B. „... von vier bis sechs Monaten 
...“). Fachübergreifende Ausbildungsinhalte, zum Beispiel „Assistenz bei ärztlicher Diagnostik“, sind laut 
Ausbildungsrahmenplan „während der gesamten Ausbildungszeit“ zu vermitteln.  
 
 
* Wegen der besseren Lesbarkeit werden die Begriffe Ausbildender, Auszubildender jeweils in der männlichen und weiblichen Form 
mitgedacht. 
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Die Zeitrahmenmethode ist in erster Linie eine pädagogisch orientierte Umsetzungshilfe, die der Ausbil-
dungsstätte einen großen Gestaltungsspielraum bietet. Sie soll den Ausbildungsverantwortlichen in den 
Praxen und Institutionen helfen, den erforderlichen betrieblichen Ausbildungsplan aufzustellen. Die zeitli-
che Abfolge sollte dabei gegenüber der Gewichtung, welche die Intensität der Vermittlung zum Aus-
druck bringt, zweitrangig sein. 
 
Im Rahmen der zeitlichen Gliederung erfolgt eine Schwerpunktsetzung bei den zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnissen und Fähigkeiten, die Kombination einzelner Positionen in einem bestimmten Zeitraum 
wird festgeschrieben. Die Bedeutung der Inhalte wird über die vorgesehenen Zeitanteile im Zeitrahmen 
pro Ausbildungsblock festgelegt sowie durch Fortführung und Vertiefung bereits vermittelter Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten im zweiten Ausbildungsblock besonders hervorgehoben. 
 
Die Unterteilung des Ausbildungsrahmenplans in Zeitblöcke („Vor der Zwischenprüfung“ und „Nach der 
Zwischenprüfung“) sowie die Zuordnung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu den Zeitblöcken 
orientieren sich an Erfahrungswerten über den regelmäßigen Ablauf der Ausbildung. In dieses auf den 
Normalfall ausgerichtete Ordnungsschema können nicht alle denkbaren betrieblichen und individuellen 
Besonderheiten einbezogen werden. In der Ausbildungspraxis können Abweichungen von dem im Aus-
bildungsrahmenplan angegebenen Ausbildungsablauf erforderlich werden. 
 
 
Ausbildungsplan 
 
Ausbildung muss geplant werden. Dies gilt nicht nur für die Berufsschule. Auch die Ausbildungsstätte muss 
bei der Erfüllung ihrer Ausbildungsaufgabe geplant vorgehen. Vor Beginn der Ausbildung muss jeder Aus-
bildende Überlegungen anstellen, welche Ausbildungsinhalte am zweckmäßigsten an welchem Ausbil-
dungsplatz und zu welchem Zeitpunkt vermittelt werden sollen. Die Ausbildungsordnung verpflichtet des-
halb jeden Ausbildenden, unter Zugrundelegung des Berufsbildes sowie der Zeitrahmenmethode des 
Ausbildungsrahmenplanes, für jeden Auszubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen. Der Ausbil-
dungsplan hat die Aufgabe, die sachliche und zeitliche Umsetzung der durch den Ausbildungsrahmen-
plan vorgegebenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der einzelnen Ausbildungsstätte festzule-
gen. Da dieser der Ausbildungsstätte Spielräume lässt, muss der Ausbildungsplan den konkreten Ablauf 
der Ausbildung, in Ansehung der Person der Auszubildenden und der betriebspraktischen Besonderheit, 
wiedergeben. Der Ausbildungsplan ist mit dem Berufsausbildungsvertrag bei der Landesärztekammer 
Hessen einzureichen. 
 

Schriftlicher/Elektronischer Ausbildungsnachweis 
 
Dem Ausbildungsnachweis ist zu entnehmen, welche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Aus-
bildungsstätte vermittelt worden sind. Er dient auch der Kontrolle, ob die Ausbildungsinhalte vollständig 
vermittelt wurden. Auszubildender und Ausbildender sollten deshalb darauf achten, dass alle vermittelten 
Ausbildungsinhalte erfasst werden. Das Führen des Ausbildungsnachweises ist eine Voraussetzung für die 
Zulassung zur Abschlussprüfung, zählt jedoch nicht zu den Prüfungsleistungen.  
 
Auszubildender und Ausbildender sollen dem Ausbildungsnachweis ebenso wie die Landesärztekammer 
und (anlässlich der Abschlussprüfung) der Prüfungsausschuss entnehmen können, dass die im Ausbil-
dungsrahmenplan vorgegebenen Ziele während der Ausbildung erreicht worden sind. In seltenen Fällen 
kann der Ausbildungsnachweis sogar die Funktion eines Beweismittels haben, wenn nämlich bei nicht  
 
 
* Wegen der besseren Lesbarkeit werden die Begriffe Ausbildender, Auszubildender jeweils in der männlichen und weiblichen Form 
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bestandener Abschlussprüfung von dem Auszubildenden behauptet wird, der von ihm in der Prüfung 
verlangte Stoff sei während der Berufsausbildung nicht vermittelt worden. So könnte der Ausbildungs-
nachweis z. B. Beweismittel bei einer etwaigen Schadensersatzklage wegen unzureichender Ausbildung 
bei Nichtbestehen der Abschlussprüfung werden. Ein schlecht geführter Ausbildungsnachweis wird wohl 
regelmäßig als Indiz für eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Ausbildung gewertet werden müssen. 
 
Formvorschriften für die Führung des Ausbildungsnachweises gibt es nicht. Die Arbeitsblatt-Eintragungen 
können elektronisch oder von Hand vorgenommen werden. Arbeitsblätter können unter 
„Ausbildungsnachweis - Arbeitsblatt zum Ausfüllen am PC“ heruntergeladen werden. Sicherlich entspricht 
die aufsatzartige Wiedergabe erlernter Stoffgebiete nicht den Vorstellungen des Verordnungsgebers vom 
Inhalt des Ausbildungsnachweises. Bei der gebotenen Kürze ist aber zu bedenken, dass der Ausbildungs-
nachweis eine weitere Funktion erfüllt, wenn er dem Auszubildenden als Nachbereitung des Erlernten und 
später als Nachschlagewerk dient. Deshalb kann es sinnvoll sein, einzelne Ausbildungstätigkeiten etwas 
genauer zu erläutern. 
 
Gegenstand der Ausbildungsnachweisführung sind die erreichten Ausbildungsziele, die nicht unbedingt 
mit den gerade routinemäßig ausgeübten Tätigkeiten übereinstimmen müssen. Der Ausbildungsnachweis 
ist kein Tätigkeitsnachweis. 
 
Zum zeitlichen Rhythmus der Eintragungen können deshalb keine Vorgaben gemacht werden. Der Aus-
bildungsnachweis ist immer dann zu ergänzen, wenn ein neuer Ausbildungsinhalt vermittelt wurde. 
 
Das Berufsbildungsgesetz schreibt vor, dass dem Auszubildenden Gelegenheit zu geben ist, den Ausbil-
dungsnachweis „am Arbeitsplatz“ zu führen. Der Ausbildende hat diesen regelmäßig durchzusehen. 
 
Gemeinsam mit dem Berufsbildungsausschuss der Landesärztekammer Hessen haben wir einen Ausbil-
dungsnachweis erstellt, der im Hinblick auf den Verlauf der Berufsausbildung mehr Transparenz bringen 
soll. 
 
Seit dem Jahr 2000 werden die schriftlichen Ausbildungsnachweise während des Aufenthalts in der Carl-
Oelemann-Schule zur Überbetrieblichen Ausbildung (Grundstufe im Zeitraum März bis Juli) von einer 
fachkundigen Person durchgesehen. Durch diese von Berufsbildungsausschuss und Präsidium beschlos-
sene Maßnahme soll eine einzelfallbezogene Information über die Ausbildungsnachweisführung und ggf. 
eine frühzeitige Korrektur erreicht werden. Die Ausbildungsnachweise müssen deshalb zum Lehrgang 
Grundstufe der Überbetrieblichen Ausbildung mitgebracht werden! 
 
Weitere Hinweise zur Führung des Ausbildungsnachweises finden Sie unter „Exemplarischer Fragenkatalog 
zum Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)“.  
 
Landesärztekammer Hessen 
Abteilung MFA-Ausbildungswesen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Wegen der besseren Lesbarkeit werden die Begriffe Ausbildender, Auszubildender jeweils in der männlichen und weiblichen Form 
mitgedacht. 

https://www.laekh.de/fileadmin/user_upload/MFA/Berufsausbildung/Ausbildungsvertrag/Ausbildungsnachweis.pdf
https://www.laekh.de/fileadmin/user_upload/MFA/Berufsausbildung/Ausbildungsvertrag/Exemplarischer_Fragenkatalog_Ausbildungsnachweis.pdf
https://www.laekh.de/fileadmin/user_upload/MFA/Berufsausbildung/Ausbildungsvertrag/Exemplarischer_Fragenkatalog_Ausbildungsnachweis.pdf

